
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 39 (1923)

Heft: 38

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Ste. 38 Sanft«, fdjtoetj. („artetfterblatt") 4^1

fcgönften ©cgmud unferer ©tragen unb öffentlichen ißläge
unb beleben beten Silb. Sie neue mit ben geftei»

gerten Anforberungen ber Seoölferung bezüglich bet all»
gemeinen SebenSgaltung unb ber ©efunbgeitSpflege gat
ber Sedgniî auf bem ©ebiete ber ©affetoetforgung groge
Aufgaben gefteUt, roobet unfer Sanb nicht zurüdgeblieben ift.

Son oornegerein führt bië geologifdge unb topogra»
pgifcge ©eftaltung bes SanbeS jur AuSnügung ber zagt»

reiben natürlichen Quellen. (Sin großer Seil bes ©ebieteS
ber ©cgroeiz mar etnft oergletfdgert ; bie zurüdgebliebenen
Moränen unb fluoioglajialen Ablagerungen finb oorzüg»
liege Quellgebiete, bie ba§ ©eteorroaffer fammeln unb
gereinigt roteber abgeben. ©eift finben fidg bie Quellen
auch fiocg genug, um mit natürlichem ©efätle ju ben
gotgrefetooiren abzufliegen. Siefe Art ber ©äfferoer--
forgung finbet fic£) namentlich im fcgroeizerifcgen 3DSittel=

lanbe unb am SRorbenbe ber Alpen (3üric|, Sern, Sujern,
©t. ©allen, gug ufto ©ine jmeite ©ruppe oon Quellen
entfprlngt unmittelbar auS ben felfen bet ©ebirge, guta
unb Alpen. Siefe haben bie ©igentümlichfeit rafdher unb
flatter ©rtragsfcgroanfungen, roobei nadg anhaltenben SRie»

berfcglägen häufig auch bie Feinheit zu roünfchen übrig
lägt. Siefen 3Rccgteilen lägt fic£) nur burcg filtration
unb Sau oon fReferoepumproerfen auS nahen ©runb»
roaffergebieten begeanen (Safel, Suzern); eine AuffpeidEje-

rung in grogem ©agftabe in Salfperren rourbe noch
nicht oerfudgt, roogl aber eine Auffpeicgerung im Serg»
innern (2a ©gau£=be»fonbs). Sie britte ©ruppe oon
SßaffergeroinnungSanlagen finbet fi<h als ©rmtbroaffer»
faffungen in ben auSgebegnten ©dgotterfetöern unb epigene»
tifcijen Sötern be§ ©tttetlanbeS, zum Seil auch hoch®
gebirgeS. Ste meiften ber grogen ftugtäler maren früher
tiefer erobiert als heute, zum Seil folgten bie ©affer»
laufe ganz anberen fftinnen, bie heute mit ©dgotter auS»

gefüllt finb. Siefe Ablagerungen finb bie Sräger groger
©runbroafferfiröme, bie fich megen ber Seftänbigteit ber
SOSaffermengen unb ber SReingeit bes ©affers bei guter
faffung oorzüglidg zur ©afferentnagme eignen, gn ber
$at frnb in ben legten 20 gagren eine groge Anzagl
oon ©runbmafferpumproerfen gebaut morben, foroogl
für ßanbgemeinben als auch für ©täbte; fie leifien inS-
befonbere als fReferoeanlagen für ^eitnoeife ungenügenbe
üuettroafferoerforgung fegr gute Sienfte (©dgaffgaufen,
SBintertgur, Safel, Susern, ©olotgurn, Aarau, Sugano).
Sie Serroenbung oon Dberffädgenroaffer zur allgemeinen
Sßafferoerforgung befcgräntt fidg bis angin auf bie ©täbte
Süridj, ©t. ©allen unb ©enf. Sie beiben erfteren fterili»
fteren igre ©eeroaffer mit ©impfon'fcgen Sangfam filtern;
©enf genügt eS unfiltriert. Sie ©tabt güricg gat feit
1905 bie Soppelgttration eingeführt unb bamit fegr gute
©rfagrungen gemacht.

©in AuSblid in bie gufunft über baS ©ebtet beS

3BofferoerforgungSmefenS in ber ©cgroeiz lägt ber An--

f^auung SRaum, bag eine Steige oon Drticgaften unb
Stäbten ficg in ber folge genötigt fegen merben, für neue
guflüffe zu forgen, zur Sefriebigung ber immer fteigenben
oebürfniffe ber ftc| oermegrenben Seoötferung; babei
wirb weniger auf guleitung nocg oerfügbarer Quellen
getracgtet als auf ©etoinnung oon ©runbmaffer, mo
J®«he8 oorganben ift. ©o audg biefeS ©ittet oerfagt,
fegt immer nocg Dbetflädgenroaffer, namentlich ©eeroaffer,

reicgticgen ©engen zur Serfügung, baS nur ricgtig
oeganbelt roetben mug, um in fanitarifcger Seziegung
~uet[= unb ©runbroaffer ooHroertig zu erfegen; zubem

« für tecgnifdge groede zufolge fetner ©eicggeit er»

wl«h oorteilgafter. Sei biefer ©teritifation beS Ober»
MenroafferS ftegt beffen filtration, aüfäüig mit nach»

jotgenbet ©glorbeganblung im Sorbergrunbe, roägrenb
^ontfterung unb Seltdgtung mit ultraoioletten ©traglen

Zur Anroenbung gelangen bürfte.

Qoikswirtsâafl.
ArbettSlofenförforge. SaS eibgenöffifcge SolfSroirt»

fdgaftSbepartement bemerft in einem KreiSfcgreiben an
bie KantonSregterungen, ber SunbeSrat tonne feinen
Sefdglug oom 29. Qftober 1919 betreffenb bie Arbeits»
lofen unterftügung nidgt roieber allgemein tn Kraft fegen,
roie roiebergolt oerlangt roorben fei. Sollte e§ aber eine

KantonSregierung für unerläglicg eradgten, in geroiffem
Umfang unb oorübergegenb (roägrenb beS ©InterS) Ar»
beiiSlofenunterftügungen in etnem roeitern Umfang au§=

Zurieten, als eS bie SunbeSoorfcgriften zurzeit geftatten,
fo gat fie ein entfpredgenbeS Segegren zu fteüen, über
baS ber SunbeSrat nacg Prüfung ber Sergältniffe in
jebem einzelnen fad entfdgeiben roirb. SaS SoltSroirt»
fcgaftSbepartement erfudgt ferner bie Kantone, bie eS nocg
nidgt getan gaben, bem eibgenöffifcgen Arbeitsamt bis
©nbe biefeS fagreS igr Programm ber SRotftanbS»
arbeiten betannt zu geben, baS fie roägrenb ber tom»
menben ©intermonate burcgzufügren beabficgtigen. Sa»
bei foHen nur baureife Arbeiten berüdfidgtigt roerben,
b. g. Arbeiten, mit beren Ausführung in ben nädgften
©onaten, fpäteftenS aber im frügjagr 1924, begonnen
roerben tann.

Omctteleaes.
f SadgDedermetfter fafob ÜRarbot i* Kappelen

Gel Aarberg (Sern) fiarb am 8. Sezember im Alter
oon 65 fagren. Sei Ausübung feines SerufeS oerun»
glüdte er burcg Ablturz oon einem SReubau. ©it igm
finît ein ©ann ins ©rab, ber baS Sorbilb eines fleigigen,
arbeitfamen SerufSmanneS roar.

f ©(gmiebmeifter tRubolf Kümmerlt » ©ilz in
©agben (Aargau) ftarb am 9. Sezember an ben folgen
eines Unfalles im Alter oon 34 $agren.

f ©dgloffermeifter Albert £>e<h§ïf»2Rarfroalder in
giiridg 8 ftarb am 12. Sezember nadg turzer Krantgeit
im Atter oon 55 fagren. @r roar ©efcgäftSteilgaber
ber firma DedgSli & ©olfermann.

Kantonales ©eroerbefetretariat in ©cgnigz-
Selegiertenoerfammlung beS fdgrotjze^ifcgon ^anbroerfS»
unb ©eroerbeoereinS roäglte Çerrn Sominif Kenel oon

Artg zum tantonalen ©eroerbefefretär.

Seficgtigung non ©infantiliengSufern an ber frog»
bnrgftrage in Söridg. Sie ©eftion 3üricg beS Ser»

banbeS zur förberung beS gemeinnügtgen ©ognungS»
baueS gat ber Allgemeinen Saugenoffenfcgaft 3üridg bie

Ausführung oon oter ©inimal»@infamiliengäuScgen über=

tragen. Sie Anregung zur ©rftetlung foldger Sauten
tarn oon fnfpeftor furrer. Ste Allgemeine Saugenoffen»

fcgaft 3üridg gat bie ßäuscgen an ber frogburgftrage
erfieüt unb bie Sauleitung ber firma Künbig & Detiter

übertragen. Ste Kolonie, bie auS oier SoppelgäuScgen

beftegt, gegt nun ihrer Soüenbung entgegen. Über ©etg
nadgten foDen btefe ber Seoölterung zur Sefidgtigung

geöffnet roerben; am erften ©eignacgtStage oon 1—4

Ugr unb am zweiten oon 10-5 Ugr. ©S finb oier

oetfcgiebene Sppen erfteHt roorben, zw« horizontal» unb

Zroei Sertifatbauten. Ser Sauptag liegt etroaS auger»

galb beS ©ttidgofeS. SaS erfte häuScgen gat bie Ardgt»
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schönsten Schmuck unserer Straßen und öffentlichen Plätze
und beleben deren Bild. Die neue Zeit mit den gcstei-
gelten Anforderungen der Bevölkerung bezüglich der all-
gemeinen Lebenshaltung und der Gesundheitspflege hat
der Technik auf dem Gebiete der Wasserversorgung große
Aufgaben gestellt, wobei unser Land nicht zurückgeblieben ist.

Von vorneherein führt die geologische und topogra-
phische Gestaltung des Landes zur Äusnützung der zahl-
reichen natürlichen Quellen. Ein großer Teil des Gebietes
der Schweiz war einst vergletschert; die zurückgebliebenen
Moränen und fluvioglazialen Ablagerungen sind vorzüg-
liche Quellgebtete, die das Meteorwasser sammeln und
gereinigt wieder abgeben. Meist finden sich die Quellen
auch hoch genug, um mit natürlichem Gefälle zu den
Hochreserooiren abzufließen. Diese Art der Wasseroer-
sorgung findet sich namentlich im schweizerischen Mittel-
lande und am Nordende der Alpen (Zürich, Bern, Luzern.
St. Gallen, Zug usw Eine zweite Gruppe von Quellen
entspringt unmittelbar aus den Felsen der Gebirge, Jura
und Alpen. Diese haben die Eigentümlichkeit rascher und
starker Ertragsschwankungen, wobei nach anhaltenden Nie-
derschlägen häufig auch die Reinheit zu wünschen übrig
läßt. Diesen Nochteilen läßt sich nur durch Filtration
und Bau von Reservepumpwerken aus nahen Grund-
wassergebieten begegnen (Basel, Luzern); eine Aufspeiche-
rung in großem Maßstabe in Talsperren wurde noch
nicht versucht, wohl aber eine Aufspeicherung im Berg-
innern (La Chaux-de-Fonds). Die dritte Gruppe von
Wassergewinnungsanlagen findet sich als Grundwasser-
fassungen in den ausgedehnten Schotterfeldern und epigene-
tischen Tälern des Mittellandes, zum Teil auch des Hoch-
gebirges. Die meisten der großen Flußtäler waren früher
tiefer erodiert als heute, zum Teil folgten die Wasser-
läufe ganz anderen Rinnen, die heute mit Schotter aus-
gefüllt sind. Diese Ablagerungen sind die Träger großer
Grundwasserströme, die sich wegen der Beständigkeit der
Waffermengen und der Reinheit des Wassers bei guter
Fassung vorzüglich zur Wasserentnahme eignen. In der
Tat find in den letzten 20 Jahren eine große Anzahl
von Grundwasserpumpwerken gebaut worden, sowohl
für Landgemeinden als auch für Städte; sie leisten ins
besondere als Reserveanlagen für zeitweise ungenügende
Quellwasserversorgung sehr gute Dienste (Schaffhausen,
Winterthur, Basel, Luzern, Solothurn, Aarau, Lugano).
Die Verwendung von Oberflächenwasser zur allgemeinen
Wasserversorgung beschränkt sich bis anhin auf die Städte
Zürich. St. Gallen und Genf. Die beiden ersteren sterili-
fmen ihre Seewasser mit Simpson'schen Langsamfiltern ;

Genf benutzt es unfiltriert. Die Stadt Zürich hat seit

IM die Doppelfiltration eingeführt und damit sehr gute
Erfahrungen gemacht.

Ein Ausblick in die Zukunft über das Gebiet des

Wasserversorgungswesens in der Schweiz läßt der An-
schauung Raum, daß eine Reihe von Ortschaften und
Städten sich in der Folge genötigt sehen werden, für neue
Zuflüsse zu sorgen, zur Befriedigung der immer steigenden
Bedürfnisse der sich vermehrenden Bevölkerung; dabei
wird weniger auf Zuleitung noch verfügbarer Quellen
getrachtet als auf Gewinnung von Grundwasser, wo
solches vorhanden ist. Wo auch dieses Mittel versagt,
ficht immer noch Oberflächenwasser, namentlich Seewasser,
w reichlichen Mengen zur Verfügung, das nur richtig
behandelt werden muß, um in sanitarischer Beziehung
Quell- und Grundwasser vollwertig zu ersetzen; zudem
fiî. es für technische Zwecke zufolge seiner Weichheit er-
bebhch vorteilhafter. Bei dieser Sterilisation des Ober-
wchenwaffers steht dessen Filtration, allfällig mit nach-
legender Chlorbehandlung im Vordergrunde, während
Ionisierung und Belichtung mit ultravioletten Strahlen
bum zur Anwendung gelangen dürfte.

ìlsllkttvMtSâN.
Arbeitslosenfürsorge. Das eidgenössische Volkswirt-

schaftsdepartement bemerkt in einem Kreisschreiben an
die Kantonsregierungen, der Bundesrat könne seinen
Beschluß vom 29. Oktober 1919 betreffend die Arbeits-
losen Unterstützung nicht wieder allgemein in Kraft setzen,
wie wiederholt verlangt worden sei. Sollte es aber eine

Kantonsregierung für unerläßlich erachten, in gewissem
Umfang und vorübergehend (während des Winters) Ar-
beilslosenunterstützungen in einem weitern Umfang aus-
zurichten, als es die Bundesvorschriften zurzeit gestatten,
so hat sie ein entsprechendes Begehren zu stellen, über
das der Bundesrat nach Prüfung der Verhältnisse in
jedem einzelnen Fall entscheiden wird. Das Volkswirt-
schaftsdepartement ersucht ferner die Kantone, die es noch
nicht getan haben, dem eidgenössischen Arbeitsamt bis
Ende dieses Jahres ihr Programm der Notstands-
arbeiten bekannt zu geben, das sie während der kom-
wenden Wintermonate durchzuführen beabsichtigen. Da-
bei sollen nur baureife Arbeiten berücksichtigt werden,
d. h. Arbeiten, mit deren Ausführung in den nächsten
Monaten, spätestens aber im Frühjahr 1924, begonnen
werden kann.

ìlmcdîàe».
st Dachdecksrmeister Jakob Marbot i« Kappelen

bei Aarberg (Bern) starb am 8. Dezember im Alter
von 65 Jahren. Bei Ausübung seines Berufes verun-
glückte er durch Absturz von einem Neubau. Mit ihm
sinkt ein Mann ins Grab, der das Vorbild eines fleißigen,
arbeitsamen Berufsmannes war.

st Schmiedmeister Rudolf Kümmerli - Milz in
Magde« (Aargau) starb am 9. Dezember an den Folgen
eines Unfalles im Alter von 34 Jahren.

st Schlossermeister Albert Oechsli-Markwalder in
Zürich 8 starb am 12. Dezember nach kurzer Krankheit
im Alter von 55 Jahren. Er war Geschäftsteilhaber
der Firma Oechsli & Wolfermann.

Kantonales Gewerbesekretariat in Schwyz. Die
Delegiertenversammlung des schwyzerischen Handwerks-
und Gewerbevereins wählte Herrn Dominik Kenel von
Art h zum kantonalen Gewerbesekretär.

Besichtigung von Einfamilienhäusern an der Froh-
burgstraße in Zürich. Die Sektion Zürich des Ver-
bandes zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues hat der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich die

Ausführung von vier Minimal-Einfamilienhäuschen über-

tragen. Die Anregung zur Erstellung solcher Bauten
kam von Inspektor Furrer. Die Allgemeine Baugenoffen-
schaft Zürich hat die Häuschen an der Frohburgstraße
erstellt und die Bauleitung der Firma Kündig à Oetiker

übertragen. Die Kolonie, die aus vier Doppelhäuschen

besteht, geht nun ihrer Vollendung entgegen, über Weih-

nachten sollen diese der Bevölkerung zur Besichtigung

geöffnet werden; am ersten Weihnachtstage von 1—4

Uhr und am zweiten von 10-5 Uhr. Es sind vier

verschiedene Typen erstellt worden, zwei Horizontal- und

zwei Vertikalbouten. Der Bauplatz liegt etwas außer-

halb des Stnckhofes. Das erste Häuschen hat die Archi-
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teften Künbig & Detifer zu Setfaffetn, baë jœeite
ift »on Ardfitett ®. Schäfer nach ben Angaben oon
$nfpeîtor gurr er entworfen roorben, bas britte tourbe
oon @. ©cßäfer aüein ausgeführt; baë oterte ftammt
oon ©fabtbaumeifter h er ter. ©S finb immer bie beiben
gleirften hâuëchen jufammengebaut. Sei ben 2Serttfaï=
bauten finb im parterre 28obntücl)e unb ein gimmer,
im erften ©toct jtoei Schlafzimmer untergebracht. Sei
ben horizontalbauten finb im parterre oier [Räume unb
im Sachftod noch «i» Schlafzimmer oorhanben. ®ie
SWietjinfe ber häuScben betoegen fi<h jroifchen 1320 unb
1740 gr. ©S ift ficher tntereffant, fid) buret) eigenen
Augenfdßein baoon z« überzeugen, roelctjeS oon ben |>äu§=
dhen am zroedmäßigfien eingeteilt ift. ®ie ganze Einlage
barf fid) fehen laffen. SBenn erft einmal bie ©arten
angepflanzt finb unb bie Säume Saub tragen, toirb bte
Colonic ber Allgemeinen Saugenoffenfcßaft 3"ric^ an
ber grot)burgftraße baë ©efallen jebeS Sorübergetienben
finben. („SR. 3'. 3-")

®ie U«falloerftd)ertt*g Der Sehrlinge. (SRitgeteilt.)
©elegentlidh ber $ahte§oetfammlung be§ Schweiz. Ser=
BanbeS für SerufSberatung unb SehtlingSfütforge in
3ürich (13. Dftober 1923) fpradj auf ©inlabung htn
|>err ®r. Sohren, ©ubbireftor ber Schweiz. Unfall»
oerftcherungSanftalt in Suzern über bie UnfaUoerfidje»
rung ber Sehrtinge.

®er Referent führte folgenbeë auë : ®er Serftcherung
unterftetlt finb z'tfa 17,000 Sehrlinge in Gabrilen, im
Sau= unb SranSportgewerbe. ©ine Serecfjnung hat er»
geben, baß trot) ber fo fehr fritifierten holjetr Sßrämien
bie Anftatt mit ber Serficherung ber Sehrlinge ein Defizit
madht. ©S rührt her oon ben ©egenleiftungen ber An»

ftalt. ©ie gehen barauf hluauS, bie Arbeitstraft ber
oerunfatlten Sehrlinge nach SDRögtictjfeit toieber herz«=
fteüen. Sei fchmeren Unfällen werben fftenten auëgefetjt,
bie bis z« einem Kapitalwert oon 50,000 gr. anfieigen,
mährenb bie prioaten SerftdherungSanftalten BeftenfallS
wenige taufenb grauten @ntfcE)äbigung ausrichten. ®ie
Unfallgefahr ift bei $ugenbtidhen unter 19 fahren größer
als bei ber ©ruppe mittleren Alters, mährenb im höheren
311ter';bie Unfallgefahr toieber anfteigt. ©ie ift bei ber
©ruppe ber gugenblidfen ooüe 50 ®/o größer als bei ber
©ruppe mittleren Alters. SRerlmürbigerroeife merbe oon
SetriebSinhabern nidht feiten bie Anficht geäußert, ihr
Setrieb biete ein fletneS [Rififo, meil nur Sehrlinge unb
gugenblicße befcl)äfiigt mürben.

©egen bie Seftrebungen ber Anfialt, burdh Sorfdhriften
unfaHoorbeugenb zu mitten, roirb nidht fetten ber ©in»
toanb erhoben, rcozu benn bie Sßrämien unb bie Unfall»
oerfidherung biene, raenn burdh bie SetriebSinhaber bie Un»

fälle oerhütet werben foHen. ®er [Referent erhofft oon ber
SluSbehnung ber Serufsberatungstätigteit eine forgfäl»
tigere AuSwatjl ber Sehrlinge, eine Serminberung beS un»
geeigneten SerufënachtouchfeS unb baburch eine Serminbe»

rung beS ®efiziteS. ®er Setfudh, bie Prämien für bie

Sehrlinge baburdh zu oermlnbern, baß bie Anfätje aller
Setriebe, auch ber nicht Sehrlinge haltenben, erhöht mürbe,
würbe gemacht, fcßetterte aber am SBiberftanbe ber Se»

triebsinhaber.
go ber gahreëoerfammlung beS SerufSberatungS»

oerbanbeS würbe in ber ®ië£uffion feftgeftetlt, baß bie

hohen SerfidhetunaSprämien bie Unterbringung in Sehr»
oerhältniffen mit f£oft unb SogiS erfdhmeren unb gefor»
bert, baß erneut SRittel unb'äöege auSftnbig gemacht
werben, um biefen fatalen SBirtungen zu begegnen, gn
biefem ©inne erging ein Auftrag an ben Sorftanb, üch
ber Angelegenheit nach wie oor anzunehmen.

[RepiftoH De§ SaugefegeS. ®ie fantonS»
rätlidhe Kommiffion für baS reoibierte 3örd)er Saugefeh

nahm ©tellung zu bem Sorfdhlag ber [Regierung, eS fei
bie Saugefeßoorlage in Anbetracht ber oeränberten 23er»

hältniffe zur nochmaligen Überprüfung an bie Segierutig
zurüdzumeifen. [Räch einläßlicher ®iètuffion, in ber oon

oerfdhiebenen KommiffionSmitgtiebern bie 2öünfcl)batfeit
unb [Rotroenbigfeit ber [Reoifion beS SaugefeßeS betont

rourbe, anberfeitS aber audh bie 3Reinung zum AuSbtud
fam, baß bie Argumente ber [Regierung nidht ohne œei»

teres oon ber ©anb zu meifen feien, befd)lofj bie Rom»

miffion, bem Sorfdhlag ber [Regierung nachzugeben unb

biefe zu beauftragen, ben ©ntmurf auf ©runb ber burdh

bie SRadhfriegSzett neu gefdhaffenen Serhältniffe nach "Hen

[Richtungen burdh ibre fadjtunbigen Organe zu überprüfen
unb bezüglich ber weitem Seßanblung oor bem Ran

tonSrat Innert $ahreëfrift Sericßt unb Antrag einju»

bringen. SefonberS münfdht bie Kommiffion, baß bie

[Regierung prüfe, wie roeit bie Sebürfniffe ber in Se»

tracßt fallenben ©emeinben bezüglich beS ©eltungSge»
bieteS beS ©efeßeS reichen.

[Reoifion DeS guörifgefeßeS. Unter bem Sorfth
oon [Rationalrat ®r. ïfdjumi, [ßräfibent beS ©dhmeizer.

©eroerbeoerbanbeS, tagten in Suzern bie Sräfibenten
unb ©elretäre ber fantonalen ©eroerbe» unb SetufSoer»
bänbe zur Sefprecßung ber [Reoifion beS Art. 41 bes

fÇabriîgefeheS. [Radh einem [Referat oon [Rationalrat

$oß über ben SBerbegang unb bie bisherige Altion ju

©unften biefer [Reotfion, folgte eine rege benütjte ®iS=

tuffion. ®te Serfammlung faßte folgenbe [Refolution:
„®ie nom ©chroeizer. ©emerbeoerbanb einberufene unb

auS allen Seilen ber ©cßmeiz befucßte ?ßräftbialConfetenz

oom 15. ®ezember 1923 befdhließt nadh eingeßenber unb

erfcßöpfenber ®iStuffion einftimmig, mit aller Rraft für
bie [Reoifion beS Art. 41 beS gabritgefeheS einzuftehen."

Heber „.Hoflegialität u*ö .üonlurrenz" referierte

[Rationalrat ®r. Ob in g a im ^>anbmertS= unb ©emerbe»

oerein in ©rlenbacß (3üridh). ®er Sortragenbe gab

feiner ffreube barüber AuSbrudl, baß troh ber heutigen

©egenfä^e oon ben meiften ©eroerbeoereinen biefeS St)^«
geroünfdht wirb. Qn treffenben ABorten erbradhte er ben

SeroeiS, baß bei richtiger Auffaffung Kollegialität unb

Äonturrenz ficß feßr gut oereinigen laffen. ®er iffiiüe

unb ba§ Seftreben ber Sehörben unb Serbänbe fei ba,

biè AuSroüdßfe ber heutigen Konturrenz oerfdhmlnben j«

laffen. ©runblage ber Konturrenz follte fein, baß.jeber

|)anbmer£er für feine Arbeiten einen entfpredhenben
mlnn erziele. SBenn fo gerechnet mürbe, hätte ein $eber,

audh bei weniger Arbeit, feine ©jiftenz. 3" ben Seruf^
oetbänben folien bte gehler ber zügeüofen ©emerbefrei»

heit eingebämmt werben. ®er Segriff fetnbfeliger Ro"'-

turrenz follte oerfdhmlnben.

®ie Anfchaffung einer neuen Orgel für Kirhbctg

(©t. ©allen) rourbe oon ber Kirdhgemeinbeoetfammlung

befdhloffen. ®er Soranfdhlag fleht eine Koftenfumtrie

oon 51,000 gr. oor. 45,000 gr. werben oottßänbig

burdh freiwillige Seiträge gebedft. Drgelgehäufe
Umbaute werben auf 16,000 gr. oeranfd)lagt, bte Z"
Seil burdh gonbe gebedt werben.

©(htoeijerifcheS Sau»ADreß6u^. Sechnifdhe§
bud). ^erauSgegeben unter SRitwirtung beS ©cp® |
Ingenieur» unb ArchitettenoereinS uno

©dhroeiz- SaumeifteroerbanbeS. XII.
638 Seiten. 1923. Setlag [Rubolf 2Roffe in3«^®'
[ßreiS gebunben 20 gr.

®aS in biefer zwölften Ausgabe enthaltene Ab^p^
material ift grünblidh reoibiert unb ergänzt worben-

4âZ Jllustr. schweiz. Handw. Zeitung („Meisterblatt")

tekten Kündig à Oetiker zu Verfassern, das zweite
ist von Architekt E, Schäfer nach den Angaben von
Inspektor Furrer entworfen worden, das dritte wurde
von E. Schäfer allein ausgeführt; das vierte stammt
von Stadtbaumeister Herter. Es sind immer die beiden
gleichen Häuschen zusammengebaut. Bei den Vertikal-
bauten sind im Parterre Wohnküche und ein Zimmer,
im ersten Stock zwei Schlafzimmer untergebracht. Bei
den Horizontalbauten sind im Parterre vier Räume und
im Dachstock noch ein Schlafzimmer vorhanden. Die
Mietzinse der Häuschen bewegen sich zwischen 1320 und
1740 Fr. Es ist sicher interessant, sich durch eigenen
Augenschein davon zu überzeugen, welches von den Häus-
chen am zweckmäßigsten eingeteilt ist. Die ganze Anlage
darf sich sehen lassen Wenn erst einmal die Gärten
angepflanzt sind und die Bäume Laub tragen, wird die
Kolonie der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich an
der Frohburgstraße das Gefallen jedes Vorübergehenden
finden. („N. Z. Z.")

Die Unfallversicherung der Lehrlinge. Mitgeteilt.)
Gelegentlich der Jahresversammlung des Schweiz. Ver-
bandes für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge in
Zürich (13. Oktober 1923) sprach auf Einladung hin
Herr Dr. Bohren, Subdirektor der Schweiz. Unfall-
Versicherungsanstalt in Luzern über die Unfallversiche-
rung der Lehrlinge.

Der Referent führte folgendes aus: Der Versicherung
unterstellt sind zirka 17,000 Lehrlinge in Fabriken, im
Bau- und Transportgewerbe. Eine Berechnung hat er-
geben, daß trotz der so sehr kritisierten hohen Prämien
die Anstalt mit der Versicherung der Lehrlinge ein Defizit
macht. Es rührt her von den Gegenleistungen der An-
stalt. Sie gehen darauf hinaus, die Arbeitskraft der
verunfallten Lehrlinge nach Möglichkeit wieder herzu-
stellen. Bei schweren Unfällen werden Renten ausgesetzt,
die bis zu einem Kapitalwert von 50,000 Fr. ansteigen,
während die privaten Versicherungsanstalten bestenfalls
wenige tausend Franken Entschädigung ausrichten. Die
Unfallgefahr ist bei Jugendlichen unter 19 Jahren größer
als bei der Gruppe mittleren Alters, während im höheren
Alter' die Unfallgefahr wieder ansteigt. Sie ist bei der
Gruppe der Jugendlichen volle 50 "/» größer als bei der
Gruppe mittleren Alters. Merkwürdigerweise werde von
Betriebsinhabern nicht selten die Ansicht geäußert, ihr
Betrieb biete ein kleines Risiko, weil nur Lehrlinge und
Jugendliche beschäftigt würden.

Gegen die Bestrebungen der Anstalt, durch Vorschriften
unfallvorbeugend zu wirken, wird nicht selten der Ein-
wand erhoben, wozu denn die Prämien und die Unfall-
Versicherung diene, wenn durch die Betriebsinhaber die Un-
fälle verhütet werden sollen. Der Referent erhofft von der
Ausdehnung der Berussberatungstätigkeit eine sorgfäl-
tigere Auswahl der Lehrlinge, eine Verminderung des un-
geeigneten Berufsnachwuchses und dadurch eine Verwinde-
rung des Defizites. Der Versuch, die Prämien für die

Lehrlinge dadurch zu vermindern, daß die Ansätze aller
Betriebe, auch der nicht Lehrlinge haltenden, erhöht würde,
wurde gemacht, scheiterte aber am Widerstande der Be-
triebsinhaber.

In der Jahresversammlung des Berufsberatungs-
Verbandes wurde in der Diskussion festgestellt, daß die

hohen Versicherungsprämien die Unterbringung in Lehr-
Verhältnissen mit Kost und Logis erschweren und gefor-
dert, daß erneut Mittel und Wege ausfindig gemacht
werden, um diesen fatalen Wirkungen zu begegnen. In
diesem Sinne erging ein Auftrag an den Vorstand, sich

der Angelegenheit nach wie vor anzunehmen.

Revision des Zürcher Baugesetzes. Die kantons-
rätliche Kommission für das revidierte Zürcher Baugesetz

nahm Stellung zu dem Vorschlag der Regierung, es sei

die Baugesetzvorlage in Anbetracht der veränderten Ver-
Hältnisse zur nochmaligen Überprüfung an die Regierung
zurückzuweisen. Nach einläßlicher Diskussion, in der von
verschiedenen Kommissionsmitgliedern die Wünschbarkeit
und Notwendigkeit der Revision des Baugesetzes betont

wurde, anderseits aber auch die Meinung zum Ausdruck
kam, daß die Argumente der Regierung nicht ohne wei-

teres von der Hand zu weisen seien, beschloß die Kom-

mission, dem Vorschlag der Regierung nachzugeben und

diese zu beauftragen, den Entwurf auf Grund der durch

die Nachkriegszeit neu geschaffenen Verhältnisse nach allen

Richtungen durch ihre fachkundigen Organe zu überprüfen
und bezüglich der weitern Behandlung vor dem Kan

tonsrat innert Jahresfrist Bericht und Antrag einzu-

bringen. Besonders wünscht die Kommission, daß die

Regierung prüfe, wie weit die Bedürfnisse der in Be-

tracht fallenden Gemeinden bezüglich des Geltungsge-
bietes des Gesetzes reichen.

Revision des Fabrikgesetzes. Unter dem Vorsitz

von Nationalrat Dr. Tschumi, Präsident des Schweizer.

Gewerbeoerbandes, tagten in Luzern die Präsidenten
und Sekretäre der kantonalen Gewerbe- und Berufsoer-
bände zur Besprechung der Revision des Art. 41 des

Fabrikgesetzes. Nach einem Referat von Nationalrat
Joß über den Werdegang und die bisherige Aktion zu

Gunsten dieser Revision, folgte eine rege benützte Dis-

kussion. Die Versammlung faßte folgende Resolution!
„Die vom Schweizer. Gewerbeverband einberufene und

aus allen Teilen der Schweiz besuchte Prästdialkonferenz
vom 15. Dezember 1923 beschließt nach eingehender und

erschöpfender Diskussion einstimmig, mit aller Kraft für
die Revision des Art. 41 des Fabrikgesetzes einzustehen."

Ueber „Kollegialität und Konkurrenz" referierte

Nationalrat Dr. Odin g a im Handwerks- und Gewerbe-

verein in Erlenbach (Zürich). Der Vortragende gab

seiner Freude darüber Ausdruck, daß trotz der heutigen

Gegensätze von den meisten Gewerbevereinen dieses Thema

gewünscht wird. In treffenden Worten erbrachte er den

Beweis, daß bei richtiger Auffassung Kollegialität und

Konkurrenz sich sehr gut vereinigen lassen. Der Wille

und das Bestreben der Behörden und Verbände sei da,

die Auswüchse der heutigen Konkurrenz verschwinden zu

lassen. Grundloge der Konkurrenz sollte sein, daß jeder

Handwerker für seine Arbeiten einen entsprechenden Ge-

winn erziele. Wenn so gerechnet würde, hätte ein Jeder,

auch bei weniger Arbeit, seine Existenz. In den Berufs-

verbänden sollen die Fehler der zügellosen Gewerbes««-

heit eingedämmt werden. Der Begriff feindseliger Kon-

kurrenz sollte verschwinden.

Die Anschaffung einer neue« Orgel für Kirchderg

(St. Gallen) wurde von der Kirchgemeindeversammlung

beschlossen. Der Voranschlag sieht eine Kostensumme

von 51,000 Fr. vor. 45,000 Fr. werden vollständig

durch freiwillige Beiträge gedeckt. Orgelgehäuse uno

Umbaute werden auf 16,000 Fr. veranschlagt, die zum

Teil durch Fonde gedeckt werden.
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Das in dieser zwölften Ausgabe enthaltene Adretz^

material ist gründlich revidiert und ergänzt worden.
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